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 Bebauungsplan "Solarpark Allenbach" der Ortsgemeinde Allenbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausgewie-

senen Bebauungsplanes "Solarpark Allenbach" kein Altbergbau dokumentiert ist und 

aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Wir weisen darauf hin, dass sich ca. 355 m nördlich des Plangebietes der unter 

Bergaufsicht stehende Quarzitgewinnungsbetrieb "Allenbach" befindet. Der Betreiber 

ist die Firma Steinwerke Allenbach GmbH & Co. KG, Im Steinbruch in 55758 Allen-

bach. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der Betreiberin haben, empfehlen 

wir Ihnen, sich mit der Firma Steinwerke Allenbach GmbH & Co. KG in Verbindung zu 

setzen. 
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Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Da keine nennenswerten Eingriffe in den Baugrund geplant sind, bestehen aus 

ingenieurgeologischer Sicht keine Einwände. 

Die Hinweise auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-Normen in den 

Textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen werden fachlich bestätigt. 

Es wird auf die Ausführungen zum Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, Betrieb 

und Rückbau von Freiflächenanlagen für Photovoltaik und Solarthermie hingewiesen:  

https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-

Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf 

- mineralische Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidun-

gen mit den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungs-

flächen kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante 

Vorhaben keine Einwände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 
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Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
 


